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ARBEITSRECHT – Informationsrundschreiben Nr. 1 – März 2009 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
 
ARBEITSSICHERHEIT 

Aufgrund der ständigen normativen Evolution im Bereich der Arbeitssicherheit und vor allem 
der zunehmenden Kontrollaktivität von Seiten der öffentlichen Behörden (es besteht die Gefahr 
auch auf Freiheitsstrafen), sehen wir es sinnvoll kurz zusammengefasst die wichtigsten 
Neuerungen mitzuteilen.  

Wir möchten aber trotzdem darauf hinweisen, dass Sie Kontakt zu Ihrem Berater im 
Bereich Arbeitssicherheit aufnehmen  um die derzeitige Situation zu prüfen. Sollten Sie 
noch keinen befähigten Sicherheitsexperten für Ihre Tätigkeit hinzugezogen haben, raten 
wir Ihnen, das so schnell als möglich nachzuholen.   

 
NEUER EINHEITSTEXT FÜR DIE SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ  

 
Das gesetzesvertretende Dekret 81/2008 (Neuer Einheitstext für die Sicherheit am Arbeitsplatz) ist 
am 15.05.2008 in Kraft getreten und die wichtigsten Neuerungen liegen bei der Risikoanalyse bzw. 
Erstellen des Sicherheitsberichts oder -plan:  

• Die Pflicht des Arbeitgebers für die Risikoanalyse und die Anpassung (auch bereits vorher 
bestand die Pflicht) des entsprechenden Sicherheitsberichts ist mit 01.01.2009 in Kraft 
getreten;  

• Der Termin für die Neufassungen bzw. Überarbeitungen mit einem sogenannten 
“beglaubigten       Datum” (ital.”data certa”) und die Aktualisierung der Gefährdungsanalyse 
zur Beurteilung des Risikos durch arbeitsbedingten Stress und wurde hingegen auf den 
16.05.2009 aufgeschoben. 

 
 

ALLA SPETT.LE CLIENTELA 
 
LORO SEDI 



 

SOCIO-MITGLIED FIDUNION INTERNATIONAL 
Socio-Mitglied: COREVI NORD S.a.s.-K.G. – Soc. di revisione-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

39100 Bolzano Via Galilei 2/A 39100 Bozen Galileistrasse 2/A Tel. 0471265975 Fax 0471265998 E-Mail nestico@dnet.it 
39049 Vipiteno Via Mulini 20  39049 Sterzing Mühlgasse 20 Tel. 0472765232 Fax 0472766861 E-Mail nestico.vipiteno@dnet.it 
39048 Selva Gardena Plan 48 39048 Wolkenstein            Plan 48 Tel. 0471794189 Fax 0471773006 E-Mail nestico.selva@dnet.it 
39055 Laives Via San Giacomo 172 39055 Leifers St. Jakobstr. 172 Tel. 0471250001 Fax 0471254098 E-Mail nestico.laives@dnet.it 
39012 Merano Via Piave 23  39012 Meran Piavestrasse 23 Tel. 0473221280 Fax 0473207035 E-Mail nestico.merano@dnet.it 

 

ABSCHAFFUNG  
 
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen gesetzesvertretenden Dekret 81/2008 wurden 
folgende Gesetze abgeschafft: 

• nicht nur das gesetzesvertr.Dekret vom 19.9.94 Nr. 626;  
• sondern auch andere Bestimmungen (z.B. das gesetzesvertr.Dekret vom 14.8.96 Nr. 494, 

betreffend die Sicherheit auf den Baustellen) und alle anderen wiedersprechenden mit dem 
neuen Dekret Nr.81/2008.  

 
IN KRAFT GETRETEN  
 

• der Großteil der Bestimmungen des neuen Einheitstextes ist mit 15.05.2008 in Kraft 
getreten (auch wenn die effektive Durchführbarkeit von einigen davon erst von aktuellen 
Entscheidungen abhängen;     

• für einige Bestimmungen hingegen hat der Gesetzgeber eine spätere Gültigkeit vorgesehen.  
 
Inkrafttreten ab 01.01.2009 der Anpassung der Risikoanalyse und des entsprechenden 
Sicherheitsberichts  
 
Die neuen Bestimmungen, inbegriffen jene strafrechtlicher Natur, sind mit 01.01.2009 in Kraft 
getreten und für den Arbeitgeber sind folgende Punkte ausschlaggebend:  

a) Risikoanalyse (eventuelle Aktualisierung der bereits vorgenommen Analyse aufgrund der 
vorhergehenden Pflicht – Dekret 626/94) der eigenen Tätigkeit mit den Neuerungen des 
Dekrets 81/2008. Genauergenommen ist die Analyse auf alle Beschäftigten im Betrieb 
vorzunehmen, also nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für die Selbstständigen, 
deren mitarbeitende Familienmitglieder, die arbeitnehmerähnlich Beschäftigten 
(Leiharbeiter, Projekt- und Telearbeiter). Gesondert zu berücksichtigen sind auch: 

• arbeitende Schwangere (gesetzesvertret. Dekret vom 26.3.2001 n. 151); 
• Beurteilung des Risikos durch arbeitsbedingten Stress, ältere Mitarbeiter und möglicher 

Risiken für Mitarbeiter aus fremden Ländern 
 

b) Neuerstellung bzw. Aktualisierung des Sicherheitsberichtes oder -plans innerhalb 30.6.2009 
mit Angabe der verlangenden Daten des Dekretes 81/2008, welches folgendes beinhalten 
muss: 

• Beurteilung der Risiken während der Ausführung der Arbeiten und die Kriterien der 
Beurteilung;  

• Angaben der Maßnahmen zur Vorbeugung der Risiken;  
• Ein Programm der Maßnahmen zur Gewährleistung zur Verbesserung der Arbeitssicherheit; 
• Angaben der Vorgehensweise und Organisation im Betrieb zur Einhaltung der 

Arbeitssicherheit;  
• Angaben der verantwortlichen Personen zur Vorbeugung und dem Schutz, dem Vertreter 

der Beschäftigten für die Arbeitssicherheit und dem zuständigen Betriebsarzt, welcher bei 
der Risikoanalyse mitgearbeitet hat;  

• Angabe von Arbeitsprozessen, bei denen es eine spezifische Einarbeit und/oder Ausbildung 
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bzw. Erfahrung vorausgesetzt ist.  
 
Erneuter Aufschub auf den16.5.2009 für einige Bestimmungen  
 
Der Art. 32 des Gesetzesdekrets vom 30.12.2008 Nr. 207 (ital.sog. "DL milleproroghe")" hat 
folgende im gesetzesvertret. Dekret 81/2008 vorgesehene Pflichten auf den 16.5.2009 
aufgeschoben:   

• Beurteilung des Risikos durch arbeitsbedingten Stress; 
• Neufassungen bzw. Überarbeitungen des Sicherheitsberichtes mit einem sogenannten 

“beglaubigten Datum” (ital.”data certa”);  
• Pflicht zur Mitteilung an das INAIL, zu statistischen Zwecken, der Arbeitsunfälle auch nur 

für einen Tag (ausgenommen ist der Tag des Unfalls);  
• das Verbot für ärztliche Untersuchungen vor Anstellung;  

 
OBEN ANGEFÜHRTE PUNKTE STELLEN NUR EINE KURZE 
ZUSAMMENFASSUNG DER NEUIGKEITEN IM BEREICH DER 
ARBEITSSICHERHEIT UND STELLEN DAHER NICHT DIE VOLLSTÄNDIGEN 
VORGABEN FÜR DEN ARBEITGEBER DAR.  
 
Unsere Mitteilungen an die Kunden: 
 
Um Ihnen entgegenzukommen, werden wir Ihnen regelmäßig ein Rundschreiben über die 
wichtigsten Neuigkeiten in der Arbeitswelt zuschicken. 

Für jegliche Informationen stehen wir weiterhin gerne zur Verfügung. 
 


